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Finanzordnung des Stadtverbandes Leipzig der Partei DIE LINKE. 

I. Grundprinzipien der Finanzierung und der Finanzarbeit 

1. Parteifinanzen und -vermögen sind wesentliche Voraussetzungen und entscheidende Mittel 
zur personellen und materiell-technischen Sicherung der politischen Tätigkeit der Partei. 
Grundsätzliches ist in der Bundesfinanzordnung der Partei DIE LINKE geregelt. Effektivität, 
Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit sind die Grundprinzipien der Finanzarbeit der Partei. 

2. Der Stadtvorstand ist verantwortlich für die Einhaltung der Gesetze und die Durchführung der 
Beschlüsse auf dem Gebiet der Finanzen sowie für die ordnungsgemäße Verwaltung und 
Verwendung der finanziellen und materiellen Mittel. Mindestens einmal jährlich ist der 
Stadtvorstand verpflichtet, Rechenschaft über die Finanzen zu legen 

3.  Auf der Grundlage des Statuts und der Ordnung für die Tätigkeit der Finanzrevisions-
kommissionen der Partei DIE LINKE kontrolliert die Finanzrevisionskommission des 
Stadtverbandes der Partei DIE LINKE den Umgang mit den Finanzen und dem Vermögen. 

4. Zur Gewährleistung der politischen Handlungsfähigkeit verwirklicht die Partei DIE LINKE das 
Prinzip der Eigenfinanzierung. Das bedeutet grundsätzlich, die Ausgaben des Stadtverbandes 
durch eigene Einnahmen zu decken. Entsprechend den Beschlüssen des Bundes-, des Landes- 
und des Stadtparteitages leistet der Stadtverband Leipzig seinen Beitrag zur Finanzierung der 
Arbeit im Landesverband. 

5. Einnahmequellen des Stadtverbandes sind vor allem die Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die 
Mitgliedsbeiträge sind die Haupteinnahmequelle des Stadtverbandes. Durch politische Arbeit 
sind die stabile Realisierung der Beitragseinnahmen und die konsequente Durchsetzung der 
Beitragsordnung zu gewährleisten. 

II. Beitragskassierung 

1. Für die vollständige und ordnungsgemäße Kassierung der Mitgliedsbeiträge tragen die 
Finanzverantwortlichen Sorge. 

2. Auf der Grundlage der Bundesfinanzordnung der Partei entrichten die Mitglieder ihre Beiträge 
zur Finanzierung der Parteiarbeit. Das Mitglied berechnet seinen Beitrag selbständig auf der 
Basis seines Nettoeinkommens. 

3. In begründeten Härtefällen kann der Stadtvorstand beschließen, ein Mitglied von der 
Beitragspflicht bis zu einem Jahr zu befreien.  

4. Das Mitglied zahlt seinen Beitrag monatlich, quartalsweise oder als Jahresbeitrag per 
Bankeinzugsermächtigung bzw. Dauerauftrag beim Bundes-, Landes- oder Stadtvorstand oder 
durch Barzahlung in seiner Basisgruppe oder beim Stadtvorstand. Der Beitrag ist zu Beginn 
des Zahlungszeitraumes zu entrichten. 

5. In den Ortsverbänden sind Verantwortliche für Finanzen festzulegen.  
Die in den Ortsverbänden kassierten monatlichen Beiträge sind bis spätestens 10. des 
Folgemonats beim Stadtvorstand einzuzahlen und abzurechnen. Für die Beitragskassierung 
und -abrechnung sind die vom Bundesvorstand herausgegebenen einheitlichen Beitragslisten 
und vom Stadtvorstand entwickelten Abrechnungsformulare zu verwenden. 

6. Der Beitrag für die Europäische Linke wird entsprechend der Beitragsordnung grundsätzlich 

Besitzer
Schreibmaschinentext
8



Seite 2 von 3 

als Jahresbeitrag per Lastschrift im Mai jeden Jahres eingezogen. In den Ortsverbänden 
kassierte Beiträge sind bis Ende Mai jeden Jahres im Stadtvorstand abzurechnen. 

7. Die Erfüllung der Beitragspflicht wird vor Wahlen vom Stadtvorstand kontrolliert. 

III. Spendenordnung 

1. Berechtigt zur Annahme von Parteispenden ist der Stadtvorstand Leipzig der Partei DIE 
LINKE. 

2. Er gibt für verschiedene Spendenkampagnen nummerierte Spendenlisten heraus. Diese sind 
grundsätzlich zu nutzen. 

3. Die in Ortsverbänden und Zusammenschlüssen entgegengenommenen Spenden sind beim 
Stadtvorstand einzuzahlen und nachzuweisen. Dabei sind von den Spendern Name und 
Anschrift zu erfassen.  

4. Zweckgebundene Spenden für die Gliederungen und Zusammenschlüsse des Stadtverbandes 
werden diesen vom Stadtvorstand zur Verfügung gestellt und sind von ihnen bis Jahresende 
belegmäßig beim Stadtvorstand abzurechnen. 

5. Spenden von Stadträt*innen werden gemäß dem Übereinkommen zwischen ihnen und dem 
Stadtvorstand geleistet. 

IV. Finanzplanung 

Ortsverbände, Zusammenschlüsse und die Verantwortlichen im Stadtvorstand planen jährlich 
Ausgaben für die politische Arbeit in ihrem Verantwortungsbereich. Der Finanzplan für das 
folgende Kalenderjahr ist bis spätestens 31.08. des lfd. Jahres beim Stadtvorstand einzureichen. 

Der/die Schatzmeister*in erarbeitet jährlich einen Finanzplan für den Stadtverband, der vom 
Stadtvorstand und dem Stadtparteitag zu bestätigen ist. 

V. Grundsätze für den Umgang mit den Parteifinanzen  

1. Vor Beschlussfassungen der Vorstände sind die finanziellen Voraussetzungen und 
Konsequenzen zu prüfen und entsprechende Festlegungen zu treffen. Zu politischen 
Maßnahmen, die nicht Bestandteil des bestätigten Finanzplanes sind, ist ein 
Finanzierungsplan auszuarbeiten und zu bestätigen. 

2. Der/die Schatzmeister*in und die Finanzverantwortlichen der zuständigen Vorstände haben 
in finanziellen Dingen ein Anhörungsrecht. Bei fehlender Liquidität hat der/die 
Schatzmeister*in ein Vetorecht. Das ausgesprochene Veto kann auf der nächsten 
Vorstandssitzung durch Vorstandsbeschluss bei nachweisbarer Finanzierungsmöglichkeit 
aufgehoben werden. 

3. Der Stadtvorstand beschließt Kassenordnung, Unterschriftsordnung, Vergabeordnung und 
Ordnung zur Nachweisführung in den Ortsverbänden und Zusammenschlüssen.  

4. Der Stadtvorstand führt unter dem Namen DIE LINKE. Leipzig eine Geschäftskonto und ein 
Spendenkonto. Vertretungs- und zeichnungsberechtigt für diese Konten sind 
gemeinschaftlich der/die Vorsitzende und der/die Schatzmeister/in.  

5. Für den Nachweis der Ein- und Ausgänge auf den Bankkonten ist ein Bankbuch zu führen. Zur 

Besitzer
Schreibmaschinentext
9



Seite 3 von 3 

Regelung des baren Zahlungsverkehrs wird im Stadtvorstand durch den/die Schatzmeister*in 
nur eine Kasse geführt. Alle Ein- und Auszahlungen sind täglich im Kassenbuch zu erfassen. 
Im weiteren gelten für die Bank- und Kassenführung die Festlegungen der 
Buchhaltungsrichtlinie der Partei DIE LINKE. 

6. Die finanziellen Mittel werden entsprechend den gesetzlichen Festlegungen nachgewiesen. 

7. Über Mitgliedsbeiträge und Spenden stellt der Stadtvorstand jährlich auf Wunsch 
Bescheinigungen für das Finanzamt aus.  

8. Über die Einhaltung des Finanzplanes berichtet der/die Schatzmeister/in quartalsweise im 
Stadtvorstand. 

9. Der Jahresabschluss ist nach Ende des Kalenderjahres durchzuführen und richtet sich nach 
den Festlegungen vom Bundes- und Landesvorstand. Der Jahresabschluss mit 
Einnahmen/Ausgabenrechnung ist auf dem folgenden Stadtparteitag zu erläutern und wird 
den Delegierten zur Kenntnis gegeben. 

VI. Schlussabstimmungen  

Die Finanzordnung des Stadtverbandes Leipzig der Partei DIE LINKE ist mit Beschlussfassung 
des Stadtparteitages vom 15. September 2007 in Kraft. Sie wurde geändert mit Beschluss des 
Stadtparteitages vom… 
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Einnahmen Plan 2014 Ist 31.08.2015 Prozent Plan 2016
(in TEUR) ( in EUR) (Soll 66,7) (in TEUR)

Mitgliedsbeiträge (1150 Mitgl. / 15,50 EUR) 208,0 171.867,99 82,6 213,9
   Kassierung beim Stadtvorstand 170,0 129.458,63 76,2 160,4
   Einzug beim Landesvorstand 38,0 42.409,36 111,6 53,5
Spenden (natürl. Pers.) 12,5 37.648,24 301,2 15,0
   dav. Landtagswahlkampf 2014 7.204,77

   dav. Wahlkampf SB Ost 244,98

   dav. Wahlkampf Franz Sodann 210,00

   dav. Spenden Cuba 0,0 465,00

   dav. von Stadträten 5,0 4.084,00 81,7 7,5
   dav. für Haus 4,0 17.657,55 441,4 2,5
   dav. allgem. Spenden 3,5 7.176,94 205,1 5,0
   dav. Schreibmaschine Liebknecht 605,00

Sammlungen 785,29

Beiträge EL 2,5 2.392,50 95,7 2,5
Einn. aus Vermögen (Zinserträge) 0,3 0,58 0,2 0,2
Einn. aus Veranst. und Druckerz. 0,1 173,80 173,8 0,3
sonst. Einnahmen 0,1 85,00 85,0 0,1
Gesamteinnahmen 223,5 212.953,40 95,3 232,0

Ausgaben

Personalkosten 45,0 30.000,00 66,7 52,5

lfd. Geschäftsbetrieb 20,5 13.684,07 66,8 20,5
   Material und Herstellungskosten 3,0 2.509,62 83,7 3,0
   Telekommunikation 1,5 889,84 59,3 1,5
   Mieten, Innere Verwaltung 14,0 8.895,21 63,5 14,0
   Anschaffung 1,0 1.091,23 109,1 1,0
   Reparatur/ Instandhaltung 1,0 298,17 29,8 1,0
Allgem.Politische Arbeit 45,5 29.958,40 65,8 43,1
   Tagungen/Konferenzen 4,0 652,67 16,3 3,1
   Information, Öffentlichkeitsarbeit 8,0 6.584,73 82,3 7,5
   Veranstaltungen 5,0 5.175,79 103,5 5,0
   polit. Arbeit in Zusammenschlüssen 1,5 465,89 31,1 1,5
   polit. Arbeit in BO/SBV 14,0 9.837,30 70,3 13,0
   Jugendfonds 4,0 1.242,02 31,1 4,0
   Spenden/Hilfeleistungen (LN u.a.) 9,0 6.000,00 66,7 9,0
LT-WK, Nachwahl SR 2014 0,0 2.920,63

Abführg. an Landesvorstand 110,0 91.090,03 82,8 113,4

Abführg. an Landesvorstand EL 2,5 2.392,50 95,7 2,5

Abführg. Spenden Cuba si 0,0 715,00

Reko. Liebknecht-Haus 14,0

Gesamtausgaben 223,5 170.760,6 76,4 246,0

Differenz Einnahmen - Ausgaben 0,0 42.192,77 -14,0

Summenausgleich 223,5 212.953,40 95,3 232,0

DIE LINKE Stadtverband Leipzig

Entwurf – Plan der Einnahmen und Ausgaben 2016
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Satzung des Stadtverbandes Leipzig der Partei DIE LINKE - Entwurf 1 

Diese Satzung wurde am 22.07.2007 auf dem 1. Stadtparteitag beschlossen und geändert auf dem 2 
Stadtparteitag vom ...  3 
Diese Satzung ergänzt die Bundes- und Landessatzung Sachsen der Partei DIE LINKE. 4 

Inhaltsverzeichnis 5 

I. Name und Sitz ........................................................................................................................ 1 6 

II. Gliederung des Stadtverbandes ............................................................................................... 1 7 

III. Zusammenschlüsse im Stadtverband ....................................................................................... 2 8 

IV. Der Stadtparteitag................................................................................................................... 2 9 

V. Der Stadtvorstand ................................................................................................................... 4 10 

VI. Stadtforen .............................................................................................................................. 6 11 

VII. Mitgliederentscheid ................................................................................................................. 6 12 

VIII. Öffentlichkeitsarbeit und innerparteiliche Kommunikation ........................................................ 6 13 

IX. Finanzen ................................................................................................................................. 7 14 

X. Schlussbestimmungen ............................................................................................................ 7 15 

I. Name und Sitz  16 

(1) Der Stadtverband führt den Namen DIE LINKE. Leipzig und ist ein nachgeordneter Gebiets-17 
verband der Partei DIE LINKE. Sachsen. 18 

(2) Sitz und Tätigkeitsgebiet sind die Stadt Leipzig. 19 

(3) Mitglied des Stadtverbandes Leipzig kann jedes Mitglied der Partei DIE LINKE werden. 20 

II. Gliederung des Stadtverbandes 21 

(1) Der Stadtverband Leipzig der Partei DIE LINKE untergliedert sich in Ortsverbände, das sind in der 22 
Regel Stadtbezirksverbände. 23 

(2) Organe der Ortsverbände sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 24 

(3) Innerhalb der Ortsverbände können sich Basisgruppen bilden. Deren Strukturen werden durch den 25 
betreffenden Ortsverband bestimmt. Ihre Aufgaben und Arbeitsweisen legen die Basisgruppen 26 
selbst fest. Die Basisgruppen gelten nicht als Gliederungen der Partei. 27 

(4) Über Veränderungen (Bildung, Abgrenzung, Auflösung und Zusammenlegung von Ortsverbänden) 28 
entscheidet der Stadtvorstand im Einvernehmen mit den betroffenen Ortsverbänden. Gibt es kein 29 
Einvernehmen, entscheidet der Stadtparteitag. 30 
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III. Zusammenschlüsse im Stadtverband 31 

(1) Zusammenschlüsse im Stadtverband, wie Arbeitsgemeinschaften (AG), Interessengemeinschaften 32 
(IG) oder Plattformen (PF) zeigen ihr Wirken dem Stadtvorstand an. Sie erhalten im Rahmen des 33 
Finanzplanes des Stadtverbandes finanzielle Mittel für ihre Arbeit. 34 

(2) Zusammenschlüsse sind vor grundsätzlichen Beschlüssen des Stadtvorstandes oder des 35 
Stadtparteitages zu ihren Tätigkeitsfeldern bzw. Sachgebieten anzuhören. 36 

IV. Der Stadtparteitag 37 

(1) Organe des Stadtverbandes sind: 38 

 der Stadtparteitag 39 
 der Stadtvorstand 40 
 die Stadtfinanzrevisionskommission 41 

(2) Einberufung, Zusammensetzung, Konstituierung des Stadtparteitages 42 

1. Der Stadtparteitag ist das höchste Organ des Stadtverbandes, er findet als 43 
Delegiertenkonferenz oder als Gesamtmitgliederversammlung statt und tritt mindestens 44 
zweimal jährlich zusammen. 45 

2. Wird der Stadtparteitag als Delegiertenkonferenz einberufen, gelten folgende Festlegungen: 46 

a) Er wird für den Zeitraum von zwei Jahren gewählt. 47 

b) Der Stadtparteitag ist beschlussfähig, wenn über 50 % der gewählten Delegierten 48 
anwesend sind. 49 

c) Die Delegierten der Ortsverbände werden in Mitgliederversammlungen gewählt. 50 

d) Für die durch den Stadtvorstand zu beschließenden Delegiertenschlüssel gelten folgende 51 
Regeln: Auf jeweils 15 Mitglieder eines Ortsverbandes bzw. eines Zusammenschlusses 52 
kommt jeweils mindestens ein Delegiertenmandat. Grundsätzlich erhält jeder Ortsverband 53 
bzw. Zusammenschluss mindestens ein Delegiertenmandat. Die in Zusammenschlüssen 54 
gewählten Delegierten dürfen 20 Prozent der gesamten Delegiertenzahl nicht 55 
überschreiten. 56 

3. Mit der Einberufung des Stadtparteitages durch den Stadtvorstand sind die vorgeschlagene 57 
Tagesordnung und der Versammlungsort zwei Monate vor seiner Durchführung zu 58 
veröffentlichen. Der Stadtvorstand sichert, dass Beschlussentwürfe und andere Dokumente 59 
spätestens drei Wochen vor dem Stadtparteitag in die Hände der Delegierten gelangen. 60 
Gleichzeitig sind alle Dokumente ortsüblich zu veröffentlichen. Für Anträge an den 61 
Stadtparteitag ist durch den Stadtvorstand ein Antragsschluss festzulegen, der zwei Tage vor 62 
der Übergabe der Unterlagen an die Delegierten liegt. 63 

4. Die Materialien des Stadtparteitages sind parteiöffentlich zu publizieren. 64 
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5. Die Mandatsträger*innen der Partei DIE LINKE im Leipziger Stadtrat, im Sächsischen Landtag, 65 
im Deutschen Bundestag sowie im Europäischen Parlament sind Teilnehmer*innen mit 66 
beratender Stimme, sofern sie nicht Delegierte sind. 67 

6. Mitglieder übergeordneter Vorstände der Partei DIE LINKE und Leipziger Mitglieder gewählter 68 
Gremien auf Landes- und Bundesebene sind Teilnehmer*innen mit beratender Stimme, 69 
sofern sie nicht Delegierte sind. 70 

7. Über den Stadtparteitag ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. Es umfasst die Tagesordnung, 71 
eine Redner*innen-Liste und die gefassten Beschlüsse im Wortlaut mit 72 
Abstimmungsergebnissen. Es ist von der Versammlungsleitung zu fertigen und von zwei 73 
Mitgliedern sowie der/dem Vorsitzenden des Stadtverbandes zu unterzeichnen. Die 74 
Beschlüsse sind im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. 75 

8. Für die Wahlen von Kandidat*innen für den Stadtrat Leipzig, von Direktkandidat*innen für den 76 
Bundestag, den Sächsischen Landtag und die Kandidatur für die Wahl zum Leipziger 77 
Oberbürgermeister beruft der Stadtvorstand entweder eine besondere Vertreterversammlung 78 
oder eine Gesamtmitgliederversammlung ein. 79 

(3) Aufgaben 80 

1. Der Stadtparteitag erörtert und beschließt Positionen zur aktuellen Politik, Leitlinien und 81 
Wahlaussagen des Stadtverbandes. Der Stadtparteitag nimmt auf der Grundlage der 82 
Wahlaussagen und des Berichtes des/der Fraktionsvorsitzenden zur Tätigkeit der 83 
Stadtratsfraktion der Partei DIE LINKE Stellung.  84 

2. Der Stadtparteitag kann Arbeitsgruppen bilden, die im Ergebnis ihrer Arbeit 85 
Entscheidungsvorschläge für nachfolgende Tagungen bzw. für die folgenden Stadtparteitage 86 
vorbereiten. 87 

3. Der Stadtparteitag nimmt den Rechenschaftsbericht des Stadtvorstandes und den 88 
Tätigkeitsbericht der Finanzrevisionskommission schriftlich entgegen und entscheidet über 89 
die Entlastung des Stadtvorstandes. 90 

4. Der Stadtparteitag nimmt den Jahresabschlussbericht über den Umgang mit finanziellen 91 
Mitteln zur Kenntnis und beschließt über den Finanzplan für das jeweils folgende Jahr. 92 

5. Der Stadtparteitag beschließt weiterhin: 93 

 die Durchführung von Mitgliederentscheiden zu Grundsatzfragen 94 
 die Satzung des Stadtverbandes 95 
 die Finanzordnung des Stadtverbandes 96 
 den Finanzplan für das jeweils folgende Jahr 97 
 die Geschäfts- und Wahlordnung für den Stadtparteitag (Solange er keine eigene 98 

Geschäftsordnung beschließt, gilt die Geschäftsordnung des vorhergehenden 99 
Stadtparteitages.) 100 

 grundsätzliche politische und organisatorische Konzepte 101 
 die Anzahl der Mitglieder des Stadtvorstandes 102 
 weitere Anträge an den Stadtparteitag 103 
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(4) Wahlen 104 

Der Stadtparteitag wählt in geheimer Wahl mindestens einmal in zwei Jahren 105 

a) den Stadtvorstand:  106 
in Einzelwahl den Vorsitzenden/die Vorsitzende des Stadtverbandes, zwei gleichberechtigte 107 
stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes, den/die Schatzmeister*in des 108 

Stadtverbandes;   109 

in Gruppenwahl 7 bis 11 weitere Mitglieder des Stadtvorstandes  110 

b) in Gruppenwahl die Mitglieder der Finanzrevisionskommission  111 

c) in Gruppenwahl die Delegierten für die Bundes- und Landesparteitage sowie die jeweiligen 112 
Landesratsmitglieder 113 

(5) Außerordentliche Tagungen 114 

Außerordentliche Tagungen des Stadtparteitages müssen vom Stadtvorstand binnen vier Wochen 115 
einberufen werden, wenn dies von mindestens einem Viertel der Delegierten oder von 116 
mindestens fünf Prozent der Mitglieder des Stadtverbandes verlangt wird. 117 

V. Der Stadtvorstand 118 

(1) Der Stadtvorstand besteht aus: dem/der Vorsitzenden des Stadtverbandes, zwei 119 
stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtverbandes, dem/der Schatzmeister*in des 120 
Stadtverbandes, den in Gruppenwahl gewählten 7 bis 11 weiteren Mitgliedern 121 

(2) Der Stadtvorstand kann einen Geschäftsführenden Vorstand berufen. 122 

a) Der Geschäftsführende Vorstand übernimmt auf Grundlage der Beschlüsse des Stadtvorstands 123 
die operative Arbeit zwischen den Stadtvorstandsitzungen und bereitet die Stadtvorstands-124 
sitzungen vor. Über seine Entscheidungen ist der Stadtvorstand zu informieren. 125 

b) Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, den Stellvertreter*innen 126 
und dem/der Schatzmeister*in. 127 

c) Der/Die Pressesprecher*in wird zu den Beratungen hinzugezogen. 128 

d) Der Geschäftsführende Vorstand wird durch den/die Vorsitzende*n einberufen. Näheres zur 129 
Arbeitsweise regelt die Geschäftsordnung des Stadtvorstandes. 130 

(3) Der Stadtvorstand tritt mindestens einmal monatlich zusammen. Er wird von dem/der 131 
Stadtvorsitzenden einberufen. Die Arbeitsweise wird in der Geschäftsordnung geregelt. 132 

(4) Der Stadtvorstand ist gegenüber dem Stadtparteitag rechenschaftspflichtig. 133 
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(5) An den Beratungen des Stadtvorstandes können die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE im 134 
Stadtrat mit beratender Stimme teilnehmen. 135 

(6) Der Stadtvorstand trifft Entscheidungen zur inhaltlichen und organisatorischen Umsetzung der 136 
von dem Stadtparteitag gefassten Beschlüsse. Er organisiert die Teilnahme des Stadtverbandes 137 
am politischen Leben. Dabei arbeitet er eng mit den Gliederungen und Zusammenschlüssen und 138 
der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat zusammen. 139 

(7) Der Stadtvorstand organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den Gliederungen und 140 
Zusammenschlüssen des Stadtverbandes. Er koordiniert deren Tätigkeit bei übergreifenden 141 
Aktionen. 142 

(8) Der Stadtvorstand nimmt zur Arbeit der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat Stellung. Mindestens 143 
einmal jährlich soll eine gemeinsame Beratung von Stadtvorstand und Stadtratsfraktion 144 
stattfinden. 145 

(9) Der Stadtvorstand nominiert nach Abstimmung mit den Ortsverbänden die Vertreter*innen der 146 
Partei DIE LINKE für die Stadtbezirksbeiräte. Der Stadtvorstand organisiert mindestens einmal 147 
jährlich einen Erfahrungsaustausch mit den Ortschafts- und Stadtbezirksbeirät*innen. 148 

(10) Der Stadtvorstand initiiert, unterstützt und organisiert den Informations- und Erfahrungs-149 
austausch sowie die Zusammenarbeit mit den anderen Ebenen der Partei und mit anderen 150 
Kreisverbänden. 151 

(11) Der Stadtvorstand trägt Verantwortung für die Entwicklung der politischen Beziehungen zu 152 
anderen Parteien, Organisationen und Verbänden. 153 

(12) Zur Lösung politischer Aufgaben kann er Arbeits- und Projektgruppen bilden, die für ihre 154 
Tätigkeit dem Vorstand rechenschaftspflichtig sind. Die Tätigkeit von Arbeitsgruppen endet mit 155 
der Legislaturperiode, wenn sie nicht durch den neugewählten Vorstand bestätigt werden. 156 
Projektgruppen erhalten zeitlich befristete Aufgaben. 157 

(13) Im Interesse konkreter Wirksamkeit können die Mitglieder des Stadtvorstandes mit Beschluss 158 
des Stadtvorstandes spezielle Verantwortung für einzelne Politikfelder übernehmen. Die 159 
Übertragung solcher besonderen Verantwortlichkeiten mindert nicht die Mitverantwortung jedes 160 
einzelnen Stadtvorstandsmitgliedes für den Gesamtbereich der Aufgaben des Stadtvorstandes. 161 

(14) Zur Organisation von Wahlkämpfen ist in der Regel ein Wahlstab zu berufen. Ihm sollten 162 
mindestens zwei Stadtvorstandsmitglieder angehören. Die Leitung des Wahlstabes obliegt 163 
dem/der Wahlkampfleiter*in. Der/die Wahlkampfleiter*in wird durch den Stadtvorstand nach 164 
parteiöffentlicher Ausschreibung berufen. Über die Führung der Wahlkämpfe ist der 165 
Stadtvorstand gegenüber dem Stadtparteitag rechenschaftspflichtig. 166 

(15) Der Stadtvorstand unterstützt den Jugendverband Leipzig bei der Einberufung der 167 
Stadtjugendtage, die mindestens zweimal jährlich stattfinden. 168 
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VI. Stadtforen 169 

(1) Stadtforen dienen zur Beförderung der politischen Meinungs- und Willensbildung im 170 
Stadtverband. Stadtforen haben das Recht, zu allen politischen und organisatorischen Fragen 171 
Stellung zu nehmen, sowie gegenüber Stadtparteitag, Stadtvorstand und den Gliederungen 172 
beratend und empfehlend tätig zu werden.  173 

(2) An Stadtforen können alle Mitglieder mit beschließender Stimme teilnehmen. 174 

(3) Stadtforen werden auf Beschluss des Stadtvorstandes oder auf Initiative von Mitgliedern des 175 
Stadtverbandes der Partei DIE LINKE durch den Stadtvorstand mit einer Frist von vierzehn Tagen 176 
einberufen und der Mitgliedschaft bekannt gemacht. Zur Einberufung von Stadtforen durch 177 
Mitglieder müssen 30 Unterschriften von Mitgliedern des Stadtverbandes beigebracht werden. 178 
Für Einladungen, Publikation und Auswertung der Veranstaltung sind die Initiator*innen 179 
verantwortlich. Sie sind durch den Stadtvorstand organisatorisch zu unterstützen. 180 

(4) Stadtforen können zur kontinuierlichen Fortsetzung ihrer Arbeit und zur Vorbereitung folgender 181 
Foren ständige Arbeitsgruppen bilden. 182 

(5) Für Stadtforen sind in den jährlichen Finanzplänen Mittel einzustellen. 183 

VII. Mitgliederentscheid 184 

(1) Zu allen politischen Fragen, die in die Kompetenz des Stadtverbandes fallen, kann ein 185 
Mitgliederentscheid stattfinden. Das Ergebnis des Mitgliederentscheides hat den Rang eines 186 
Stadtparteitagsbeschlusses. 187 

(2) Der Mitgliederentscheid findet statt: 188 

a) auf Antrag von fünf Prozent der Mitglieder des Stadtverbandes oder 189 
b) auf Beschluss des Stadtparteitages oder 190 
c) auf Beschluss des Stadtvorstandes 191 

(3) Der dem Mitgliederentscheid zugrunde liegende Antrag ist beschlossen, wenn ihm bei einer 192 
Beteiligung von mindestens einem Viertel der Mitglieder eine einfache Mehrheit zustimmt.  193 

(4) Über eine Angelegenheit, über die ein Mitgliederentscheid stattgefunden hat, kann frühestens 194 
nach Ablauf von zwei Jahren erneut durch Mitgliederentscheid abgestimmt werden. 195 

(5) Das Nähere regelt die Ordnung über Mitgliederentscheide. 196 

VIII. Öffentlichkeitsarbeit und innerparteiliche Kommunikation 197 

(1) Der Stadtvorstand trägt für die Darstellung des Stadtverbandes in der medialen Öffentlichkeit 198 
sowie für die Sicherung der innerparteilichen Kommunikation die Verantwortung. Für die Arbeit 199 
beruft er einen/eine Pressesprecher*in.  200 
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(2) Der/Die Pressesprecher*in nimmt an den Sitzungen des Stadtvorstandes mit beratender 201 
Stimme teil, soweit er nicht Mitglied des Stadtvorstandes ist. Er/Sie koordiniert seine/ihre 202 
Arbeit mit dem/der Vorsitzenden bzw. den Sprecher*innen der Gliederungen und 203 
Zusammenschlüsse. Stellungnahmen und Erklärungen erfolgen im Namen der Autor*innen oder 204 
im Namen der jeweiligen Gliederungen und Zusammenschlüsse. 205 

(3) Der Stadtvorstand gibt eine regelmäßige Publikation (Mitteilungsblatt) für die Mitglieder heraus 206 
und unterhält ein Internetangebot (Homepage sowie Social Media Präsenzen), einen Newsletter 207 
(Freitagspost) und das Intranet für Mitglieder. Alle Medien dienen der parteilichen 208 
Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen. 209 

(4) Der Stadtvorstand beruft für Print- und Onlinemedien je eine Redaktion. Der/die 210 
Pressesprecher*in koordiniert alle Publikationen. 211 

(5) Der Stadtvorstand sichert die innerparteiliche Kommunikation, Information und Transparenz von 212 
Entscheidungen zusätzlich durch: 213 

 Beratung mit den Vorsitzenden der Stadtbezirksverbände, den Sprecher*innen bzw. 214 
Vertreter*innen der Gliederungen und der beim Stadtvorstand angezeigten 215 
Zusammenschlüsse 216 

 Durchführung von Stadtforen und Basiskonferenzen 217 

IX. Finanzen 218 

(1) Die Finanzhoheit für den gesamten Stadtverband liegt beim Stadtvorstand. Die Entrichtung der 219 
Mitgliedsbeiträge sollte vorrangig über das Einzugsverfahren beim Stadt- bzw. Landesvorstand 220 
erfolgen.  221 

(2) Unter Verantwortung des/der Schatzmeister*in ist ein detaillierter jährlicher Finanzplan 222 
auszuarbeiten und dem Stadtvorstand vorzulegen. Der Jahresabschlussbericht ist vom 223 
Stadtvorstand zu bestätigen.  224 

(3) Die Verwendung finanzieller Mittel ist im Stadtvorstand sowie in allen Gliederungen und 225 
Zusammenschlüssen durch die Mitglieder überprüfbar nachzuweisen. Dazu wird für das 226 
abgelaufene Quartal eine detaillierte Einnahmen- und Ausgabenrechnung für den Stadtverband 227 
durch den/die Schatzmeister*in in der Geschäftsstelle ausgelegt.  228 

(4) Das Nähere regelt die Finanzordnung des Stadtverbandes. 229 

X. Schlussbestimmungen 230 

Änderungen dieser Satzung müssen vom Stadtparteitag mit einer Zweidrittelmehrheit der 231 
gewählten Delegierten beschlossen werden. 232 
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Gegenüberstellung gültige Satzung (linke Seite) und dem Entwurf der überarbeiteten Satzung 
Legende: 
kursiv linkes Seite - Text wurde neu gefasst 
fett (außer Überschriften) rechte Seite – Neuformulierungen und Einfügungen 

Satzung des Stadtverbandes DIE LINKE. Leipzig Satzung des Stadtverbandes Leipzig der Partei DIE LINKE 

Diese Satzung wurde auf der 1. Tagung des 1. Stadtparteitages der 
Partei DIE LINKE. Leipzig am 22. September 2007 beschlossen. 
Grundlage dieser Satzung bilden die Bundes- und Landessatzung 
Sachsen der Partei DIE LINKE. Die in diesen Dokumenten bereits 
enthaltenen Regelungen werden nicht nochmals aufgeführt. 

Diese Satzung wurde am 22.07.2007 auf dem 1. Stadtparteitag 
beschlossen und geändert auf dem Stadtparteitag vom ...  
Diese Satzung ergänzt die Bundes- und Landessatzung Sachsen der 
Partei DIE LINKE. 

 Inhaltsverzeichnis 
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I. Zugehörigkeit, Name und Sitz I. Name und Sitz  

1. Der Stadtverband DIE LINKE. Leipzig ist nachgeordneter 
Gebietsverband der Partei DIE LINKE. Sachsen. Sein Sitz und 
sein Tätigkeitsgebiet ist die Stadt Leipzig. 

(6) Der Stadtverband führt den Namen DIE LINKE. Leipzig und ist ein 
nachgeordneter Gebietsverband der Partei DIE LINKE. Sachsen. 

 (7) Sitz und Tätigkeitsgebiet sind die Stadt Leipzig. 

 (8) Mitglied des Stadtverbandes Leipzig kann jedes Mitglied der Partei 
DIE LINKE werden. 

II. Gliederung des Stadtverbandes II. Gliederung des Stadtverbandes 

1. Der Stadtverband Leipzig der Partei DIE LINKE ist ein 
untergliederter Kreisverband. 

(1) Der Stadtverband Leipzig der Partei DIE LINKE untergliedert sich in 
Ortsverbände, das sind in der Regel Stadtbezirksverbände. 

2. Organisationen der Basis im Stadtverband sind in der Regel 
Stadtbezirksverbände. Dort wo ihre Bildung noch nicht erfolgt ist, 
sind es Ortsverbände und Basisorganisationen. Untergruppen einer 
Organisation der Basis heißen Basisgruppen; diese sind gemäß 
Parteistatut keine Gliederung der Partei. 

(2) Organe der Ortsverbände sind die Mitgliederversammlung und der 
Vorstand. 

3. Der Stadtvorstand legt in Abstimmung mit den Organisationen der 
Basis deren Wirkungsbereich fest. Dessen Grenzen sollten die 
Stadtbezirksgrenzen nicht schneiden. 

(3) Innerhalb der Ortsverbände können sich Basisgruppen bilden. Deren 
Strukturen werden durch den betreffenden Ortsverband bestimmt. 
Ihre Aufgaben und Arbeitsweisen legen die Basisgruppen selbst fest. 
Die Basisgruppen gelten nicht als Gliederungen der Partei. 

4. Ihre Aufgaben, Strukturen und Arbeitsweisen werden durch die 
Organisationen der Basis bestimmt. Sie können zum Zweck der 
Wahrnehmung gemeinsamer politischer und organisatorischer 

(4) Über Veränderungen (Bildung, Abgrenzung, Auflösung und 
Zusammenlegung von Ortsverbänden) entscheidet der Stadtvorstand 
im Einvernehmen mit den betroffenen Ortsverbänden. Gibt es kein 
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Aufgaben innerhalb der Stadtbezirke oder bei Wahlkämpfen 
innerhalb der Wahlkreise, zum Beispiel in Form von 
Koordinierungsräten zusammenarbeiten.  

Einvernehmen, entscheidet der Stadtparteitag. 

III. Zusammenschlüsse im Stadtverband III. Zusammenschlüsse im Stadtverband 

1. Zusammenschlüsse im Stadtverband - Arbeitsgemeinschaften (AG), 
Interessengemeinschaften (IG), Plattformen (PF) - zeigen ihr Wirken 
dem Stadtvorstand an. Sie erhalten im Rahmen des Finanzplanes 
des Stadtverbandes finanzielle Mittel für ihre Arbeit. 

(1) Zusammenschlüsse im Stadtverband, wie Arbeitsgemeinschaften 
(AG), Interessengemeinschaften (IG) oder Plattformen (PF) zeigen ihr 
Wirken dem Stadtvorstand an. Sie erhalten im Rahmen des 
Finanzplanes des Stadtverbandes finanzielle Mittel für ihre Arbeit. 

2. Zusammenschlüsse sind vor grundsätzlichen Beschlüssen des 
Stadtvorstandes zu ihren Tätigkeitsfeldern bzw. Sachgebieten 
anzuhören.  

(2) Zusammenschlüsse sind vor grundsätzlichen Beschlüssen des 
Stadtvorstandes oder des Stadtparteitages zu ihren Tätigkeitsfeldern 
bzw. Sachgebieten anzuhören. 

IV. Der Stadtparteitag  IV. Der Stadtparteitag 

(1) Organe des Stadtverbandes (1) Organe des Stadtverbandes sind: 

 der Stadtparteitag,  der Stadtparteitag 

 der Stadtvorstand,  der Stadtvorstand 

 die Stadtfinanzrevisionskommission,  die Stadtfinanzrevisionskommission 

 die Stadtschlichtungskommission.   

(2)  Einberufung, Zusammensetzung, Konstituierung des 
Stadtparteitages 

(2) Einberufung, Zusammensetzung, Konstituierung des Stadtparteitages 
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1. Der Stadtparteitag ist das höchste Organ des Stadtverbandes, 
er findet als Delegiertenkonferenz statt. Er wird für den 
Zeitraum von zwei Jahren gewählt und tritt mindestens zweimal 
jährlich zusammen. 

1. Der Stadtparteitag ist das höchste Organ des Stadtverbandes, er 
findet als Delegiertenkonferenz oder als 
Gesamtmitgliederversammlung statt und tritt mindestens 
zweimal jährlich zusammen. 

 2. Wird der Stadtparteitag als Delegiertenkonferenz einberufen, 
gelten folgende Festlegungen: 

2. Der Stadtparteitag ist beschlussfähig, wenn über 50 % der 
gewählten Delegierten anwesend sind. 

a) Er wird für den Zeitraum von zwei Jahren gewählt.  

b) Der Stadtparteitag ist beschlussfähig, wenn über 50 % der 
gewählten Delegierten anwesend sind. 

 c) Die Delegierten der Ortsverbände werden in 
Mitgliederversammlungen gewählt. 

3. Für die Wahl der Delegierten zum Stadtparteitag ist durch den 
Stadtvorstand ein Delegiertenschlüssel zu beschließen, der 
eine repräsentative Vertretung der Mitglieder aus 
Organisationen der Basis und der Zusammenschlüsse 
gewährleistet. Die Delegierten der territorialen 
Basisorganisationen werden in 
Gesamtmitgliederversammlungen eines Stadtbezirkes gewählt. 

 

4. Für die Aufstellung des Delegiertenschlüssels gilt folgende 
Regel: Auf jeweils 15 Mitglieder einer Organisation der Basis 
bzw. eines Zusammenschlusses kommt jeweils mindestens ein 
Delegiertenmandat. Grundsätzlich erhält jede Organisation der 
Basis bzw. Zusammenschluss mindestens ein 
Delegiertenmandat. Die in Zusammenschlüssen gewählten 

d) Für die durch den Stadtvorstand zu beschließenden 
Delegiertenschlüssel gelten folgende Regeln: Auf jeweils 
15 Mitglieder eines Ortsverbandes bzw. eines 
Zusammenschlusses kommt jeweils mindestens ein 
Delegiertenmandat. Grundsätzlich erhält jeder Ortsverband 
bzw. Zusammenschluss mindestens ein Delegiertenmandat. 
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Delegierten darf 20 Prozent der gesamten Delegiertenzahl 
nicht überschreiten. 

Die in Zusammenschlüssen gewählten Delegierten dürfen 
20 Prozent der gesamten Delegiertenzahl nicht überschreiten. 

5. Mit der Einberufung des Stadtparteitages durch den 
Stadtvorstand sind die vorgeschlagene Tagesordnung und der 
Versammlungsort zwei Monate vor seiner Durchführung zu 
veröffentlichen. Der Stadtvorstand sichert, dass 
Beschlussentwürfe und andere Dokumente spätestens drei 
Wochen vor dem Stadtparteitag in die Hände der Delegierten 
gelangen. Gleichzeitig sind alle Dokumente ortsüblich zu 
veröffentlichen. Für Anträge an den Stadtparteitag ist durch 
den Stadtvorstand ein Antragsschluss festzulegen, der zwei 
Tage vor der Übergabe der Unterlagen an die Delegierten liegt. 

3. Mit der Einberufung des Stadtparteitages durch den 
Stadtvorstand sind die vorgeschlagene Tagesordnung und der 
Versammlungsort zwei Monate vor seiner Durchführung zu 
veröffentlichen. Der Stadtvorstand sichert, dass 
Beschlussentwürfe und andere Dokumente spätestens drei 
Wochen vor dem Stadtparteitag in die Hände der Delegierten 
gelangen. Gleichzeitig sind alle Dokumente ortsüblich zu 
veröffentlichen. Für Anträge an den Stadtparteitag ist durch den 
Stadtvorstand ein Antragsschluss festzulegen, der zwei Tage vor 
der Übergabe der Unterlagen an die Delegierten liegt. 

6. Die Materialien des Stadtparteitages sind parteiöffentlich zu 
publizieren. 

4. Die Materialien des Stadtparteitages sind parteiöffentlich zu 
publizieren. 

7. Die MandatsträgerInnen der Partei DIE LINKE im Leipziger 
Stadtrat, im Sächsischen Landtag, im Deutschen Bundestag 
sowie im Europäischen Parlament sind TeilnehmerInnen mit 
beratender Stimme, sofern sie nicht Delegierte sind. 

5. Die Mandatsträger*innen der Partei DIE LINKE im Leipziger 
Stadtrat, im Sächsischen Landtag, im Deutschen Bundestag 
sowie im Europäischen Parlament sind Teilnehmer*innen mit 
beratender Stimme, sofern sie nicht Delegierte sind. 

8. Mitglieder übergeordneter Vorstände der Partei DIE LINKE und 
Leipziger Mitglieder gewählter Gremien auf Landes- und 
Bundesebene sind TeilnehmerInnen mit beratender Stimme, 
sofern sie nicht Delegierte sind. 

6. Mitglieder übergeordneter Vorstände der Partei DIE LINKE und 
Leipziger Mitglieder gewählter Gremien auf Landes- und 
Bundesebene sind Teilnehmer*innen mit beratender Stimme, 
sofern sie nicht Delegierte sind. 

9. Über den Stadtparteitag ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. 
Es umfasst die Tagesordnung, eine RednerInnen-Liste und die 

7. Über den Stadtparteitag ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. 
Es umfasst die Tagesordnung, eine Redner*innen-Liste und die 
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gefassten Beschlüsse im Wortlaut mit 
Abstimmungsergebnissen. Es ist von der Versammlungsleitung 
zu fertigen und von zwei Mitgliedern sowie der/dem 
Vorsitzenden des Stadtverbandes zu unterzeichnen. Die 
Beschlüsse sind im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen. 

gefassten Beschlüsse im Wortlaut mit Abstimmungsergebnissen. 
Es ist von der Versammlungsleitung zu fertigen und von zwei 
Mitgliedern sowie der/dem Vorsitzenden des Stadtverbandes zu 
unterzeichnen. Die Beschlüsse sind im Mitteilungsblatt zu 
veröffentlichen. 

10. Für die Wahlen von KandidatInnen für den Stadtrat Leipzig, von 
DirektkandidatInnen für den Bundestag, den Sächsischen 
Landtag und die Kandidatur für die Wahl zum Leipziger 
Oberbürgermeister beruft der Stadtvorstand entweder eine 
besondere Vertreterversammlung oder eine 
Gesamtmitgliederversammlung ein. 

8. Für die Wahlen von Kandidat*innen für den Stadtrat Leipzig, von 
Direktkandidat*innen für den Bundestag, den Sächsischen 
Landtag und die Kandidatur für die Wahl zum Leipziger 
Oberbürgermeister beruft der Stadtvorstand entweder eine 
besondere Vertreterversammlung oder eine 
Gesamtmitgliederversammlung ein. 

(3)  Aufgaben (3) Aufgaben 

1. Der Stadtparteitag erörtert und beschließt Positionen zur 
aktuellen Politik, Leitlinien und Wahlaussagen des 
Stadtverbandes. Der Stadtparteitag nimmt auf der Grundlage 
der Wahlaussagen zur Tätigkeit der Stadtratsfraktion der Partei 
DIE LINKE Stellung.  

1. Der Stadtparteitag erörtert und beschließt Positionen zur aktuellen 
Politik, Leitlinien und Wahlaussagen des Stadtverbandes. Der 
Stadtparteitag nimmt auf der Grundlage der Wahlaussagen und des 
Berichtes des/der Fraktionsvorsitzenden zur Tätigkeit der 
Stadtratsfraktion der Partei DIE LINKE Stellung.  

2. Der Stadtparteitag kann Arbeitsgruppen bilden, die im Ergebnis 
ihrer Arbeit Entscheidungsvorschläge für nachfolgende 
Tagungen bzw. für die folgende Stadtparteitage vorbereiten. 

2. Der Stadtparteitag kann Arbeitsgruppen bilden, die im Ergebnis ihrer 
Arbeit Entscheidungsvorschläge für nachfolgende Tagungen bzw. für 
die folgenden Stadtparteitage vorbereiten. 
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3. Der Stadtparteitag nimmt den Rechenschaftsbericht des 
Stadtvorstandes, und die Tätigkeitsberichte der 
Schlichtungskommission und der Finanzrevisionskommission 
schriftlich entgegen und entscheidet über die Entlastung des 
Stadtvorstandes. 

3. Der Stadtparteitag nimmt den Rechenschaftsbericht des 
Stadtvorstandes und den Tätigkeitsbericht der 
Finanzrevisionskommission schriftlich entgegen und entscheidet 
über die Entlastung des Stadtvorstandes. 

4. Der Stadtparteitag nimmt den Jahresabschlussbericht über den 
Umgang mit finanziellen Mitteln zur Kenntnis und beschließt 
über den Finanzplan für das jeweils folgende Jahr. 

4. Der Stadtparteitag nimmt den Jahresabschlussbericht über den 
Umgang mit finanziellen Mitteln zur Kenntnis und beschließt über 
den Finanzplan für das jeweils folgende Jahr. 

5. Der Stadtparteitag beschließt weiterhin:  5. Der Stadtparteitag beschließt weiterhin: 

 die Durchführung von Mitgliederentscheiden zu 
Grundsatzfragen, 

 die Durchführung von Mitgliederentscheiden zu Grundsatzfragen 

 die Satzung des Stadtverbandes,  die Satzung des Stadtverbandes 

 die Finanzordnung des Stadtverbandes,  die Finanzordnung des Stadtverbandes 

 den Finanzplan für das jeweils folgende Jahr,  den Finanzplan für das jeweils folgende Jahr 

 die Geschäfts- und Wahlordnung für den Stadtparteitag. 
Solange er keine eigene Geschäftsordnung beschließt, gilt die 
Geschäftsordnung des vorhergehenden Stadtparteitages. 

 die Geschäfts- und Wahlordnung für den Stadtparteitag (Solange 
er keine eigene Geschäftsordnung beschließt, gilt die 
Geschäftsordnung des vorhergehenden Stadtparteitages.) 

 grundsätzliche politische und organisatorische Konzepte  grundsätzliche politische und organisatorische Konzepte 

 über die Anzahl der Mitglieder des Stadtvorstandes  die Anzahl der Mitglieder des Stadtvorstandes 

 weitere Anträge an den Stadtparteitag  weitere Anträge an den Stadtparteitag 
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(4) Wahlen  (4) Wahlen 

(1) Der Stadtparteitag wählt in geheimer Wahl mindestens einmal in 
zwei Jahren 
a) den Stadtvorstand 
in Einzelwahl: 
die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Stadtverbandes 
zwei gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende 
des Stadtverbandes 
den/die Schatzmeister/in des Stadtverbandes 
in Gruppenwahl: 
7 bis 11 weitere Mitglieder des Stadtvorstandes.  

Der Stadtparteitag wählt in geheimer Wahl mindestens einmal in 
zwei Jahren den Stadtvorstand:  
a) in Einzelwahl den Vorsitzenden/die Vorsitzende des 

Stadtverbandes, zwei gleichberechtigte stellvertretende 
Vorsitzende des Stadtverbandes, den/die Schatzmeister*in des 
Stadtverbandes; 
in Gruppenwahl 7 bis 11 weitere Mitglieder des Stadtvorstandes 

b) in Gruppenwahl die Mitglieder der Schlichtungskommission 
c) in Gruppenwahl die Mitglieder der Finanzrevisionskommission 
d) in Gruppenwahl die Delegierten für die Bundes- und 
Landesparteitage sowie die jeweiligen Landesratsmitglieder.  

b) in Gruppenwahl die Mitglieder der Finanzrevisionskommission  
c) in Gruppenwahl die Delegierten für die Bundes- und 

Landesparteitage sowie die jeweiligen Landesratsmitglieder 

(5) Außerordentliche Tagungen  (5) Außerordentliche Tagungen 

Außerordentliche Tagungen des Stadtparteitages müssen vom 
Stadtvorstand binnen vier Wochen einberufen werden, wenn dies 
von mindestens einem Viertel der Delegierten oder von mindestens 
fünf Prozent der Mitglieder des Stadtverbandes verlangt wird.  

Außerordentliche Tagungen des Stadtparteitages müssen vom 
Stadtvorstand binnen vier Wochen einberufen werden, wenn dies von 
mindestens einem Viertel der Delegierten oder von mindestens fünf 
Prozent der Mitglieder des Stadtverbandes verlangt wird. 

V. Der Stadtvorstand V. Der Stadtvorstand 
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1 Der Stadtvorstand ist das politische Führungsorgan des 
Stadtverbandes zwischen den Stadtparteitagen und wird von 
der/dem Vorsitzenden geleitet. 

 

2 Der Stadtvorstand besteht aus: 
der/dem Vorsitzenden des Stadtverbandes 
zwei stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtverbandes 
dem/der Schatzmeister/in des Stadtverbandes 
den in Gruppenwahl gewählten 7 bis 11 weiteren Mitgliedern 

(1) Der Stadtvorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden des 
Stadtverbandes, zwei stellvertretenden Vorsitzenden des 
Stadtverbandes, dem/der Schatzmeister*in des Stadtverbandes, den 
in Gruppenwahl gewählten 7 bis 11 weiteren Mitgliedern 

 (2) Der Stadtvorstand kann einen Geschäftsführenden Vorstand berufen. 

 a) Der Geschäftsführende Vorstand übernimmt auf Grundlage der 
Beschlüsse des Stadtvorstands die operative Arbeit zwischen den 
Stadtvorstandsitzungen und bereitet die Stadtvorstandssitzungen 
vor. Über seine Entscheidungen ist der Stadtvorstand zu 
informieren. 

 b) Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus dem/der 
Vorsitzenden, den Stellvertreter*innen und dem/der 
Schatzmeister*in. 

 c) Der/Die Pressesprecher*in wird zu den Beratungen 
hinzugezogen. 

 d) Der Geschäftsführende Vorstand wird durch den/die 
Vorsitzende*n einberufen. Näheres zur Arbeitsweise regelt die 
Geschäftsordnung des Stadtvorstandes. 
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3 Der Stadtvorstand tritt mindestens einmal monatlich zusammen. Er 
wird von der/dem Stadtvorsitzenden einberufen. Die Arbeitsweise 
wird in der Geschäftsordnung geregelt. 

(3) Der Stadtvorstand tritt mindestens einmal monatlich zusammen. Er 
wird von dem/der Stadtvorsitzenden einberufen. Die Arbeitsweise 
wird in der Geschäftsordnung geregelt. 

4 Der Stadtvorstand ist gegenüber dem Stadtparteitag 
rechenschaftspflichtig. 

(4) Der Stadtvorstand ist gegenüber dem Stadtparteitag 
rechenschaftspflichtig. 

5 An den Beratungen des Stadtvorstandes können die Mitglieder der 
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat mit beratender Stimme teilnehmen. 

(5) An den Beratungen des Stadtvorstandes können die Mitglieder der 
Fraktion DIE LINKE im Stadtrat mit beratender Stimme teilnehmen. 

6 Der Stadtvorstand trifft Entscheidungen zur inhaltlichen und 
organisatorischen Umsetzung der von dem Stadtparteitag 
gefassten Beschlüsse. Er organisiert die Teilnahme des 
Stadtverbandes am politischen Leben. Dabei arbeitet er eng mit 
den Gliederungen und Zusammenschlüssen und der Fraktion DIE 
LINKE im Stadtrat zusammen. 

(6) Der Stadtvorstand trifft Entscheidungen zur inhaltlichen und 
organisatorischen Umsetzung der von dem Stadtparteitag gefassten 
Beschlüsse. Er organisiert die Teilnahme des Stadtverbandes am 
politischen Leben. Dabei arbeitet er eng mit den Gliederungen und 
Zusammenschlüssen und der Fraktion DIE LINKE im Stadtrat 
zusammen. 

7 Der Stadtvorstand organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen 
den Gliederungen und Zusammenschlüssen des Stadtverbandes. Er 
koordiniert deren Tätigkeit bei übergreifenden Aktionen. 

(7) Der Stadtvorstand organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den 
Gliederungen und Zusammenschlüssen des Stadtverbandes. Er 
koordiniert deren Tätigkeit bei übergreifenden Aktionen. 

8 Der Stadtvorstand nimmt zur Arbeit der Fraktion DIE LINKE im 
Stadtrat Stellung. Mindestens einmal jährlich soll eine gemeinsame 
Beratung von Stadtvorstand und Stadtratsfraktion stattfinden. 

(8) Der Stadtvorstand nimmt zur Arbeit der Fraktion DIE LINKE im 
Stadtrat Stellung. Mindestens einmal jährlich soll eine gemeinsame 
Beratung von Stadtvorstand und Stadtratsfraktion stattfinden. 

9 Der Stadtvorstand nominiert nach Abstimmung mit den 
zuständigen Gliederungen des Stadtverbandes die VertreterInnen 
der Partei DIE LINKE für die Stadtbezirksbeiräte. Der Stadtvorstand 
organisiert mindestens einmal jährlich einen Erfahrungsaustausch 

(9) Der Stadtvorstand nominiert nach Abstimmung mit den 
Ortsverbänden die Vertreter*innen der Partei DIE LINKE für die 
Stadtbezirksbeiräte. Der Stadtvorstand organisiert mindestens einmal 
jährlich einen Erfahrungsaustausch mit den Ortschafts- und 
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mit den Ortschafts- und Stadtbezirksbeiräten. Stadtbezirksbeirät*innen. 

10 Der Stadtvorstand initiiert, unterstützt und organisiert den 
Informations- und Erfahrungsaustausch sowie die Zusammenarbeit 
mit den anderen Ebenen der Partei und mit anderen 
Kreisverbänden. 

(10) Der Stadtvorstand initiiert, unterstützt und organisiert den 
Informations- und Erfahrungsaustausch sowie die Zusammenarbeit 
mit den anderen Ebenen der Partei und mit anderen Kreisverbänden. 

11 Der Stadtvorstand trägt Verantwortung für die Entwicklung der 
politischen Beziehungen zu anderen Parteien, Organisationen und 
Verbänden. 

(11) Der Stadtvorstand trägt Verantwortung für die Entwicklung der 
politischen Beziehungen zu anderen Parteien, Organisationen und 
Verbänden. 

12 Zur Lösung politischer Aufgaben kann er Arbeits- und 
Projektgruppen bilden, die für ihre Tätigkeit dem Vorstand 
rechenschaftspflichtig sind. Die Tätigkeit von Arbeitsgruppen endet 
mit der Legislaturperiode, wenn sie nicht durch den neugewählten 
Vorstand bestätigt werden. Projektgruppen erhalten zeitlich 
befristete Aufgaben. 

(12) Zur Lösung politischer Aufgaben kann er Arbeits- und 
Projektgruppen bilden, die für ihre Tätigkeit dem Vorstand 
rechenschaftspflichtig sind. Die Tätigkeit von Arbeitsgruppen endet 
mit der Legislaturperiode, wenn sie nicht durch den neugewählten 
Vorstand bestätigt werden. Projektgruppen erhalten zeitlich befristete 
Aufgaben. 

13 Im Interesse konkreter Wirksamkeit können die Mitglieder des 
Stadtvorstandes mit Beschluss des Stadtvorstandes spezielle 
Verantwortung für einzelne Politikfelder übernehmen. Die 
Übertragung solcher besonderen Verantwortlichkeiten mindert 
nicht die Mitverantwortung jedes einzelnen 
Stadtvorstandsmitgliedes für den Gesamtbereich der Aufgaben des 
Stadtvorstandes. 

(13) Im Interesse konkreter Wirksamkeit können die Mitglieder des 
Stadtvorstandes mit Beschluss des Stadtvorstandes spezielle 
Verantwortung für einzelne Politikfelder übernehmen. Die 
Übertragung solcher besonderen Verantwortlichkeiten mindert nicht 
die Mitverantwortung jedes einzelnen Stadtvorstandsmitgliedes für 
den Gesamtbereich der Aufgaben des Stadtvorstandes. 
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14 Zur Organisation von Wahlkämpfen ist in der Regel ein Wahlstab zu 
berufen. Ihm sollten mindestens zwei Stadtvorstandsmitglieder 
angehören. Die Leitung des Wahlstabes obliegt dem/der 
Wahlkampfleiter/in. Der/die Wahlkampfleiter/in wird durch den 
Stadtvorstand nach parteiöffentlicher Ausschreibung berufen. Über 
die Führung der Wahlkämpfe ist der Stadtvorstand gegenüber dem 
Stadtparteitag rechenschaftspflichtig. 

(14) Zur Organisation von Wahlkämpfen ist in der Regel ein Wahlstab 
zu berufen. Ihm sollten mindestens zwei Stadtvorstandsmitglieder 
angehören. Die Leitung des Wahlstabes obliegt dem/der 
Wahlkampfleiter*in. Der/die Wahlkampfleiter*in wird durch den 
Stadtvorstand nach parteiöffentlicher Ausschreibung berufen. Über 
die Führung der Wahlkämpfe ist der Stadtvorstand gegenüber dem 
Stadtparteitag rechenschaftspflichtig. 

15 Der Stadtvorstand unterstützt den Jugendverband Leipzig, bei der 
Einberufung der Stadtjugendtage, die mindestens zweimal jährlich 
stattfinden. 

(15) Der Stadtvorstand unterstützt den Jugendverband Leipzig bei der 
Einberufung der Stadtjugendtage, die mindestens zweimal jährlich 
stattfinden. 

VI. Stadtforen VI. Stadtforen 

1. Stadtforen dienen zur Beförderung der politischen Meinungs- 
und Willensbildung im Stadtverband. Stadtforen haben das 
Recht, zu allen politischen und organisatorischen Fragen 
Stellung zu nehmen, sowie gegenüber Stadtparteitag, 
Stadtvorstand und den Gliederungen beratend und empfehlend 
tätig zu werden. Über die Foren sollen die Mitglieder verstärkt 
an der politischen Willensbildung im Stadtverband mitwirken. 

(1) Stadtforen dienen zur Beförderung der politischen Meinungs- und 
Willensbildung im Stadtverband. Stadtforen haben das Recht, zu allen 
politischen und organisatorischen Fragen Stellung zu nehmen, sowie 
gegenüber Stadtparteitag, Stadtvorstand und den Gliederungen 
beratend und empfehlend tätig zu werden.  

2. An Stadtforen können alle Mitglieder mit beschließender 
Stimme teilnehmen. 

(2) An Stadtforen können alle Mitglieder mit beschließender Stimme 
teilnehmen. 

3. Stadtforen werden auf Beschluss des Stadtvorstandes oder auf 
Initiative von Mitgliedern des Stadtverbandes der Partei DIE 
LINKE. durch den Stadtvorstand mit einer Frist von vierzehn 
Tagen einberufen und der Mitgliedschaft bekannt gemacht. Zur 

(3) Stadtforen werden auf Beschluss des Stadtvorstandes oder auf 
Initiative von Mitgliedern des Stadtverbandes der Partei DIE LINKE 
durch den Stadtvorstand mit einer Frist von vierzehn Tagen 
einberufen und der Mitgliedschaft bekannt gemacht. Zur 
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Einberufung von Stadtforen durch Mitglieder müssen 30 
Unterschriften von UnterstützerInnen beigebracht werden. Die 
UnterstützerInnen müssen Mitglieder des Stadtverbandes 
Leipzig der Partei DIE LINKE sein. Für Einladungen, Publikation 
und Auswertung der Veranstaltung sind die InitiatorInnen 
verantwortlich. Sie sind durch den Stadtvorstand 
organisatorisch zu unterstützen. 

Einberufung von Stadtforen durch Mitglieder müssen 
30 Unterschriften von Mitgliedern des Stadtverbandes beigebracht 
werden. Für Einladungen, Publikation und Auswertung der 
Veranstaltung sind die Initiator*innen verantwortlich. Sie sind durch 
den Stadtvorstand organisatorisch zu unterstützen. 

4. Stadtforen können zur kontinuierlichen Fortsetzung ihrer Arbeit 
und zur Vorbereitung folgender Foren ständige Arbeitsgruppen 
bilden. 

(4) Stadtforen können zur kontinuierlichen Fortsetzung ihrer Arbeit und 
zur Vorbereitung folgender Foren ständige Arbeitsgruppen bilden. 

5. Für Stadtforen sind in den jährlichen Finanzplänen Mittel 
einzustellen. 

(5) Für Stadtforen sind in den jährlichen Finanzplänen Mittel 
einzustellen. 

VII. Mitgliederentscheid VII. Mitgliederentscheid 

1. Zu allen politischen Fragen, die in die Kompetenz des 
Stadtverbandes fallen, kann ein Mitgliederentscheid 
(Urabstimmung) stattfinden. Das Ergebnis des 
Mitgliederentscheids hat den Rang eines 
Stadtparteitagsbeschlusses. Soweit das Parteiengesetz eine 
Aufgabe zwingend dem Parteitag zuweist, hat der 
Mitgliederentscheid empfehlenden Charakter für den 
Stadtparteitag. 

(1) Zu allen politischen Fragen, die in die Kompetenz des Stadtverbandes 
fallen, kann ein Mitgliederentscheid stattfinden. Das Ergebnis des 
Mitgliederentscheides hat den Rang eines 
Stadtparteitagsbeschlusses. 

2. Der Mitgliederentscheid findet statt  
- auf Antrag von fünf Prozent der Mitglieder des 

(2) Der Mitgliederentscheid findet statt: 

a) auf Antrag von fünf Prozent der Mitglieder des Stadtverbandes 
oder  
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Stadtverbandes oder 
- auf Beschluss des Stadtparteitages oder des Stadtvorstandes. 

b) auf Beschluss des Stadtparteitages oder  
c) auf Beschluss des Stadtvorstandes 

3. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Der dem 
Mitgliederentscheid zugrunde liegende Antrag ist beschlossen, 
wenn ihm bei einer Beteiligung von mindestens einem Viertel 
der Mitglieder eine einfache Mehrheit zustimmt. 

(3) Der dem Mitgliederentscheid zugrunde liegende Antrag ist 
beschlossen, wenn ihm bei einer Beteiligung von mindestens einem 
Viertel der Mitglieder eine einfache Mehrheit zustimmt. 

4. Über eine Angelegenheit, über die ein Mitgliederentscheid 
stattgefunden hat, kann frühestens nach Ablauf von zwei 
Jahren erneut abgestimmt werden, es sei denn, die dem 
Entscheid zugrunde liegende Sachlage hat sich wesentlich 
verändert. 

(4) Über eine Angelegenheit, über die ein Mitgliederentscheid 
stattgefunden hat, kann frühestens nach Ablauf von zwei Jahren 
erneut durch Mitgliederentscheid abgestimmt werden. 

 (5) Das Nähere regelt die Ordnung über Mitgliederentscheide. 

VIII. Öffentlichkeitsarbeit und innerparteiliche Kommunikation VIII. Öffentlichkeitsarbeit und innerparteiliche Kommunikation 

1. Der Stadtvorstand trägt für die Darstellung des Stadtverbandes 
in der Öffentlichkeit und in der Presse sowie für die Sicherung 
der innerparteilichen Kommunikation die Verantwortung. Für 
die Pressearbeit beruft er eine/n Pressesprecher/in. Für die 
allgemeine Öffentlichkeitsarbeit beruft der Stadtvorstand eine 
aus drei bis fünf Mitgliedern bestehende Arbeitsgruppe ein, die 
dem Stadtvorstand Empfehlungen und Vorlagen erarbeitet und 
durch ihn beauftragt wird.    

(1) Der Stadtvorstand trägt für die Darstellung des Stadtverbandes in der 
medialen Öffentlichkeit sowie für die Sicherung der innerparteilichen 
Kommunikation die Verantwortung. Für die Arbeit beruft er 
einen/eine Pressesprecher*in.  

2. Der/Die Pressesprecher/in nimmt an den Sitzungen des 
Stadtvorstandes mit beratender Stimme teil. Sie/er koordiniert 
seine Arbeit mit den Vorsitzenden bzw. Sprecherinnen der 

(2) Der/Die Pressesprecher*in nimmt an den Sitzungen des 
Stadtvorstandes mit beratender Stimme teil, soweit er nicht Mitglied 
des Stadtvorstandes ist. Er/Sie koordiniert seine/ihre Arbeit mit 
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Gliederungen und Zusammenschlüsse sowie mit der 
Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit. Stellungnahmen und 
Erklärungen im Namen des Stadtverbandes oder im Namen von 
Gliederungen und Zusammenschlüssen können nur auf der 
Grundlage entsprechender Beschlüsse abgegeben werden.  

dem/der Vorsitzenden bzw. den Sprecher*innen der Gliederungen 
und Zusammenschlüsse. Stellungnahmen und Erklärungen erfolgen im 
Namen der Autor*innen oder im Namen der jeweiligen Gliederungen 
und Zusammenschlüsse. 

3. Der Stadtvorstand sichert die innerparteiliche Kommunikation, 
Information und Transparenz von Entscheidungen im 
Stadtverband insbesondere durch: 
- Beratungen mit den Vorsitzenden, SprecherInnen bzw. 
VertreterInnen der Gliederungen und den beim Stadtvorstand 
angezeigten Zusammenschlüssen 
- die Nutzung verschiedener Medien wie z. B. Mitteilungsblatt 
und das Internet 
- Stadtforen  

(3) Der Stadtvorstand gibt eine regelmäßige Publikation (Mitteilungsblatt) 
für die Mitglieder heraus und unterhält ein Internetangebot 
(Homepage sowie Social Media Präsenzen), einen Newsletter 
(Freitagspost) und das Intranet für Mitglieder. Alle Medien dienen der 
parteilichen Kommunikation sowohl nach innen als auch nach außen. 

4. Der Stadtvorstand gibt regelmäßig ein Mitteilungsblatt des 
Stadtverbandes heraus. Die Redaktion obliegt vom 
Stadtvorstand zu bestätigenden Mitgliedern der Partei unter 
Leitung eines Mitgliedes des Stadtvorstandes. Das 
Mitteilungsblatt dient dem Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
der Mitglieder. Im Mitteilungsblatt sind die Beschlüsse des 
Stadtparteitages zu veröffentlichen. Gleiches gilt für 
Beschlüsse und Mitteilungen des Stadtvorstandes und der 
Finanzrevisionskommission, sofern sie dieses für erforderlich 
halten. Ergebnisse der Schlichtungskommission werden nach 
Abschluss des jeweiligen Verfahrens veröffentlicht, sofern sie 
dieses für erforderlich hält. 

(4) Der Stadtvorstand beruft für Print- und Onlinemedien je eine 
Redaktion. Der/die Pressesprecher*in koordiniert alle 
Publikationen. 
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5. Der Stadtvorstand beruft eine Onlineredaktion. (5) Der Stadtvorstand sichert die innerparteiliche Kommunikation, 
Information und Transparenz von Entscheidungen zusätzlich durch:  

 Beratung mit den Vorsitzenden der Stadtbezirksverbände, den 
Sprecher*innen bzw. Vertreter*innen der Gliederungen und der 
beim Stadtvorstand angezeigten Zusammenschlüsse  

 Durchführung von Stadtforen und Basiskonferenzen 

IX. Finanzen IX. Finanzen 

1. Die Finanzhoheit für den gesamten Stadtverband liegt beim 
Stadtvorstand. 

(1) Die Finanzhoheit für den gesamten Stadtverband liegt beim 
Stadtvorstand. Die Entrichtung der Mitgliedsbeiträge sollte vorrangig 
über das Einzugsverfahren beim Stadt- bzw. Landesvorstand erfolgen.  

2. Die Entrichtung der Mitgliedsbeiträge sollte vorrangig über das 
Einzugsverfahren beim Stadt- bzw. Landesvorstand erfolgen. 
Überweisung an den Stadtvorstand sowie Kassierung innerhalb 
der Gliederungen und Abrechnung beim Stadtvorstand sind 
ebenfalls möglich. 

 

3. Unter Verantwortung des/der Schatzmeister/in ist ein 
detaillierter jährlicher Finanzplan auszuarbeiten. 

(2) Unter Verantwortung des/der Schatzmeister*in ist ein detaillierter 
jährlicher Finanzplan auszuarbeiten und dem Stadtvorstand 
vorzulegen. Der Jahresabschlussbericht ist vom Stadtvorstand zu 
bestätigen. 

4. Die Verwendung finanzieller Mittel ist im Stadtvorstand sowie 
in allen Gliederungen und Zusammenschlüssen öffentlich 
überprüfbar nachzuweisen. Dazu wird mindestens einmal im 
Quartal eine detaillierte Einnahmen- und Ausgabenrechnung für 
den Stadtverband durch den/die Schatzmeister/in in der 

(3) Die Verwendung finanzieller Mittel ist im Stadtvorstand sowie in allen 
Gliederungen und Zusammenschlüssen durch die Mitglieder 
überprüfbar nachzuweisen. Dazu wird für das abgelaufene Quartal 
eine detaillierte Einnahmen- und Ausgabenrechnung für den 
Stadtverband durch den/die Schatzmeister*in in der Geschäftsstelle 
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Geschäftsstelle ausgelegt. Der Jahresabschlussbericht ist vom 
Stadtvorstand zu bestätigen, dem Stadtparteitag zur Kenntnis 
zu geben und zu veröffentlichen. 

ausgelegt.  

5. Das Nähere regelt die Finanzordnung des Stadtverbandes. (4) Das Nähere regelt die Finanzordnung des Stadtverbandes. 

X. Übergangregelungen   

1. Für eine Übergangszeit bis 31. 12. 2009 gelten abweichend von 
den Bestimmungen dieser Satzung folgende Sonderregelungen: 

 

2. Mitglieder des Stadtverbandes, die am 24. 2. 2007 der Partei 
,,Arbeit & soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative (WASG) 
Sachsen" (nachfolgend: vormalige WASG) angehört haben und ohne 
Unterbrechung nach wie vor angehören, können einen stadtweiten 
Zusammenschluss bilden.  

 

3. Der Zusammenschluss ist berechtigt, eigenständig Anträge an den 
Parteitag, den Stadtvorstand oder andere Gremien des 
Stadtverbandes zu stellen.  

 

4. Abweichend von dieser Satzung wird für zwei Wahlperioden der 
Stadtvorstand auf insgesamt 17 Mitglieder erweitert, darunter eine 
/ ein stellvertretende/r Vorsitzende/r und weitere drei Mitglieder 
der vormaligen WASG. Für diese gilt die 
Geschlechtermindestquotierung.  

 

5. Wenn zwei Vorstandsmitglieder der vormaligen WASG zentralen 
Beschlüssen des Stadtvorstandes (Beschlüsse zu Satzungsfragen, 
die die Übergangsbestimmungen der Satzung betreffen, 
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Geschäftsordnung des Stadtvorstandes und Leitanträge an den 
Stadtparteitag) widersprechen, gelten diese als abgelehnt. 

6. In die Stadtschlichtungskommission und die 
Stadtfinanzrevisionskommission sollen für die Geltungsdauer der 
Übergangsbestimmungen je ein Mitglied aus den Reihen der 
vormaligen WASG gewählt werden. 

 

7. Bei der Wahl der Delegierten zum Bundes- und Landesparteitag hat 
der Stadtverband Mitglieder der vormaligen WASG in einem 
Verhältnis von 20 % der Gesamtdelegierten zu berücksichtigen. 

 

8. Satzungsänderungen, die Übergangsregelungen betreffen, bedürfen 
neben der Zustimmung von zwei Dritteln der gewählten 
Parteitagsdelegierten auch der Zustimmung der Mehrheit der 
Delegierten aus den Reihen der vormaligen WASG. 

 

XI. Schlussbestimmungen  X. Schlussbestimmungen 

Diese Satzung wurde am 22. September 2007 auf dem 
1. Stadtparteitag der Partei DIE LINKE. Leipzig beschlossen. Sie tritt 
mit Beschlussfassung in Kraft.  

Änderungen dieser Satzung müssen vom Stadtparteitag mit einer 
Zweidrittelmehrheit der gewählten Delegierten beschlossen werden. 

Änderungen dieser Satzung müssen vom Stadtparteitag mit einer 
Zweidrittelmehrheit der gewählten Delegierten beschlossen werden. 
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